
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsbrief  
   
  
 Aichach, den 02.05.2011 
nachfolgend möchten wir Sie mit den für Sie relevanten steuerlichen Änderungen der 
vergangenen Monate vertraut machen. Lesen Sie Informationen zu folgenden 
Themen: 
 

• Termine Mai 2011 
• Missbrauch von Bonuspunkten 
• Abgrenzung von Anschaffungs- und Erhaltungskosten bei gemischt genutzten 

Gebäuden 
• Abzug von Schuldzinsen als Werbungskosten nur bei 

Finanzierungszusammenhang zwischen Darlehen und Einkünften 
• Ausländische Einkünfte sind durch Bescheinigungen der ausländischen 

Steuerbehörden nachzuweisen 
• Betriebsausgaben oder Werbungskosten durch Aufwendungen für ein leer 

stehendes zur Vermietung vorgesehenes Gebäude 
• Nachträglicher Einbau von Sonderausstattungen in Dienstwagen erhöht nicht den 

pauschalen Nutzungswert 
• Voraussichtlich dauernde Wertminderung ist Voraussetzung für eine 

Teilwertabschreibung 
• Photovoltaikanlage ist in der Regel ein eigenständiger Gewerbebetrieb 
• Änderung der Umsatzsteuer erst nach Rückgewähr einer Anzahlung 
• Verpflegung bei Seminaren nicht umsatzsteuerfrei 

 
Haben Sie Fragen zu einem der angesprochenen Themen? Rufen Sie uns an. Wir 
beraten Sie gerne! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ausgabe April 2011 

Termine Mai 2011 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart  Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung 1 Scheck 2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 3 

10.5.2011 13.5.2011 6.5.2011 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag  

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 4 10.5.2011 13.5.2011 6.5.2011 

Gewerbesteuer 16.5.2011 19.5.2011 12.5.2011 

Grundsteuer 16.5.2011 19.5.2011 12.5.2011 

Sozialversicherung 6 27.5.2011 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.5.2011) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Missbrauch von Bonuspunkten 
Wenn Mitarbeiter Bonuspunkte missbrauchen (Klebemärkchen oder Punkte auf einer Kundenkarte), kann dies zur 
Kündigung führen. Nicht immer dürfen Arbeitgeber dabei allerdings auf eine Abmahnung verzichten. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Hessen im Falle eines Tankstellenmitarbeiters entschieden, der Umsätze von Kunden in Höhe 
von ca. 230 € auf die Kundenkarte eines seiner Kollegen gebucht hatte. Die Kunden hatten zwar getankt, nahmen 
aber nicht an dem Bonusprogramm teil. 

Zwar sah das Gericht in dem Verhalten des Tankstellenmitarbeiters ein schwerwiegendes Fehlverhalten. Da das 
Bonussystem in bestimmten Fällen Umbuchungen zulasse, habe es aber einer Aufklärung des Mitarbeiters über die 
Konsequenzen eines missbräuchlichen Umgangs mit Kundenkarten bedurft. Da eine solche vorherige Belehrung im 
vorliegenden Verfahren nicht nachgewiesen werden konnte, sei eine Abmahnung erforderlich. Die Aushändigung 
eines 30-seitigen Benutzerhandbuchs reiche nicht aus. 

Abgrenzung von Anschaffungs- und Erhaltungskosten b ei gemischt genutzten 
Gebäuden 
Die Abgrenzung von Anschaffungs- zu Erhaltungsaufwendungen bei einem Gebäude richtet sich nach dem Nutzungs- 
und Funktionszusammenhang der einzelnen Gebäudeteile. Dies sind eigen- oder fremdgewerbliche Zwecke oder die 
Nutzung zu eigenen oder fremden Wohnzwecken. Für jeden Gebäudeteil hat eine separate Beurteilung zu erfolgen. 

Anschaffungskosten entstehen, um ein Gebäude zu erwerben oder es in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. 
Ein Gebäude ist betriebsbereit, wenn es seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann. 

Bei Wohngebäuden gehört zur Zweckbestimmung die Entscheidung nach der Ausstattung (sehr einfach, mittel oder 
sehr anspruchsvoll). Modernisierungsaufwendungen sind als Anschaffungskosten zu behandeln, wenn der 
Ausstattungsstandard in mindestens drei der vier funktionswesentlichen Bereiche (Heizung, Sanitär, Elektro und 
Fenster) angehoben wird. Wiederherstellungskosten funktionsuntüchtiger, aber für die Nutzung unerlässlicher 
Gebäudeteile sind als Herstellungskosten anzusehen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Abzug von Schuldzinsen als Werbungskosten nur bei 
Finanzierungszusammenhang zwischen Darlehen und Ein künften 
Die Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf das der Einkünfteerzielung dienende Vermögen führt 
zu Werbungskosten. Schuldzinsen sind Werbungskosten, wenn sie in wirtschaftlichem Zusammenhang zu einer 
Einkunftsart stehen. Sie müssen für ein durch die Einkünfteerzielungsabsicht veranlasstes Darlehen geleistet werden. 
Entscheidend sind der tatsächliche Verwendungszweck des Kredits und die dem Zweck entsprechende tatsächliche 
Verwendung der Darlehensmittel. 

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte über folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Ein Anleger erwarb Anteile an einem 
geschlossenen Immobilienfonds. Die an den Fonds zu leistende Einlage zahlte er von seinem Girokonto. Die dadurch 
entstandene Überziehung des Girokontos glich er durch Eigenmittel aus. Danach entstand auf dem Girokonto ein 
weiterer Schuldsaldo. Dieser wurde durch Aufnahme eines Darlehens ausgeglichen. 

Das Finanzgericht verneinte den für den Abzug von Schuldzinsen erforderlichen Finanzierungszusammenhang 
zwischen Darlehen und Einkünften aus dem Immobilienfonds. Ein wirtschaftlicher Zusammenhang könne nicht durch 
einen bloßen Willensakt des Anlegers begründet werden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Ausländische Einkünfte sind durch Bescheinigungen d er ausländischen 
Steuerbehörden nachzuweisen 
Eheleute wohnten in Frankreich. Der Ehemann arbeitete in Deutschland und hatte hier auch einen weiteren Wohnsitz. 
Er behauptete, seine Frau habe in Frankreich kein Einkommen und beantragte die Zusammenveranlagung. Das 
Finanzamt verlangte eine entsprechende Bescheinigung der französischen Steuerbehörden. Weil diese nicht vorgelegt 
wurde, lehnte das Finanzamt die Zusammenveranlagung ab. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Ob und welche ausländischen Einkünfte vorhanden 
sind, kann nur durch eine Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen werden. 

Betriebsausgaben oder Werbungskosten durch Aufwendu ngen für ein leer 
stehendes zur Vermietung vorgesehenes Gebäude 
Aufwendungen für ein leer stehendes Gebäude können als vorab entstandene Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abzugsfähig sein. Zur Anerkennung werden aber ernsthafte und nachhaltige 
Vermietungsbemühungen in belegbarer Form vorausgesetzt. Außerdem müssen die entstandenen Aufwendungen in 
einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der zukünftigen Einkunftsart stehen. 

Zeigt sich aufgrund vergeblicher Vermietungsbemühungen, dass für das Objekt kein Markt besteht, können bauliche 
Umgestaltungen erwartet werden, um einen vermietbaren Zustand zu erreichen. Untätigkeit oder längerfristiges 
Inkaufnehmen eines ununterbrochenen Leerstands sprechen gegen eine Vermietungsabsicht oder für deren Aufgabe. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze ist bei einem Leerstand von mehr als 20 Jahren allein aus 
diesem Grund zu unterstellen, dass zu keiner Zeit eine Vermietungsabsicht bestanden hat. Gleiches gilt, wenn über 
einen Zeitraum von zehn Jahren Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, deren zielgerichtete alsbaldige 
Beendigung nicht erkennbar und der Entschluss zur Vermietung nicht absehbar ist. 

Um eine Vermietungsabsicht beurteilen zu können, ist nicht nur auf einen einzelnen Veranlagungszeitraum 
abzustellen. Umstände aus früheren Jahren sind ebenso zu berücksichtigen wie solche bis zum Abschluss eines 
möglichen Klageverfahrens, denn die Gewinnerzielungsabsicht ist ein durch Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit 
geprägtes Tatbestandsmerkmal. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Nachträglicher Einbau von Sonderausstattungen in Di enstwagen erhöht nicht den 
pauschalen Nutzungswert 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der nachträgliche Einbau einer Flüssiggasanlage in ein auch zur 
Privatnutzung überlassenes Dienstfahrzeug nicht als Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage der sog. 
1 %-Regelung einzubeziehen ist. 

Die Bemessungsgrundlage sei stets bezogen auf den Zeitpunkt der Erstzulassung nach dem inländischen Listenpreis 
zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer. Nachträglich eingebaute 
Sonderausstattungen erhöhen die Bemessungsgrundlage nicht. 

Hinweis:  Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesministerium der Finanzen mit einem Nichtanwendungserlass reagiert 
oder der Gesetzgeber das Gesetz ändert. 

Voraussichtlich dauernde Wertminderung ist Vorausse tzung für eine 
Teilwertabschreibung 
Für Unternehmer, die ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, stellt sich bei der Bewertung eines 
aktiven Wirtschaftsguts die Frage, ob eine voraussichtlich dauernde Wertminderung als Voraussetzung für eine 
Teilwertabschreibung vorliegt. Hierzu muss bei einem Wirtschaftsgut des abnutzbaren Anlagevermögens der Wert des 



   Seite Seite Seite Seite 4444            ----            Aktuelle Informationen zu Steuern, Recht und WirAktuelle Informationen zu Steuern, Recht und WirAktuelle Informationen zu Steuern, Recht und WirAktuelle Informationen zu Steuern, Recht und Wirttttschaftschaftschaftschaft 
 

Ausgabe April 2011 
Wirtschaftsguts zum Bilanzstichtag mindestens für die halbe Restnutzungsdauer unter dem planmäßigen 
Restbuchwert liegen. Es ist auf die objektive Restnutzungsdauer des Wirtschaftsguts abzustellen. Die individuelle 
Verbleibensdauer beim Unternehmer ist unerheblich. Die Veräußerung eines Wirtschaftsguts vor Ablauf seiner 
objektiven Restnutzungsdauer, die zu einem Verlust führt, berechtigt also nicht automatisch zu einer 
Teilwertabschreibung. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Photovoltaikanlage ist in der Regel ein eigenständi ger Gewerbebetrieb 
Gegenstand der Gewerbesteuer ist jeder einzelne Gewerbebetrieb. Hat eine natürliche Person mehrere Betriebe, 
können mehrere eigenständige Gewerbebetriebe oder ein einheitlicher Gewerbebetrieb vorliegen. Bei mehreren 
Betrieben ist der Freibetrag in Höhe von 24.500 € mehrfach zu berücksichtigen, bei einem einheitlichen Betrieb 
insgesamt nur einmal. Ein einheitlicher Betrieb eröffnet die Möglichkeit, Gewinne und Verluste aus den Betriebsteilen 
auszugleichen. 

Verschiedenartigkeit der jeweiligen Betriebe des Einzelunternehmers legt die Vermutung nahe, dass es sich jeweils 
um eigenständige Betriebe handelt. Gleichartigkeit lässt einen einheitlichen Gewerbebetrieb vermuten. Ein 
einheitlicher Gewerbebetrieb liegt auch vor, wenn sich die jeweiligen Betätigungen einander ergänzen. 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hat entschieden, dass das Betreiben einer Photovoltaikanlage auf dem 
Betriebsgelände eines Einzelunternehmers (Handel mit Zeitungen, Zeitschriften usw.) wegen der Ungleichartigkeit der 
Tätigkeiten ein eigenständiger Gewerbebetrieb ist. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Änderung der Umsatzsteuer erst nach Rückgewähr eine r Anzahlung 
Die Umsatzsteuer entsteht im Regelfall mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung ausgeführt 
wurde. Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt ganz oder teilweise vor Ausführung der Leistung (sog. Anzahlung), 
entsteht die Umsatzsteuer schon mit der Vereinnahmung. 

Wird die Leistung später nicht erbracht oder rückabgewickelt, kann der Unternehmer die Umsatzsteuer auf die 
Anzahlung erst vom Finanzamt zurückverlangen, wenn er die Anzahlung tatsächlich zurückgezahlt hat. Der Anspruch 
des Vertragspartners auf Rückzahlung reicht nicht aus, um die Umsatzsteuer bereits vom Finanzamt zurückverlangen 
zu können. Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmer wie im Regelfall die Umsatzsteuer nach vereinbarten (und 
nicht nach vereinnahmten) Entgelten versteuert. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Verpflegung bei Seminaren nicht umsatzsteuerfrei 
Entgelte für Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher und belehrender Art, die von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, von Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von 
Berufsverbänden durchgeführt werden, sind von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Einnahmen überwiegend die 
Kosten decken. 

Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass die Verpflegung von Seminarteilnehmern dagegen der Umsatzsteuer 
unterliegt. In entsprechenden Fällen ist der Anteil der Verpflegung aus den Seminargebühren im Schätzwege 
herauszurechnen. 


